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Lizenzen/Nebenlizenzen 

Ich/Wir bestelle/n bei ASCORE Das Scoring GmbH  

 

 

 

 

 

Software-Bestellschein  
 

ASCORE Navigator 
 

      Eine Hauptlizenz für den Bereich Lebensversicherung 
 zum Preis von EUR 29,00 (netto) mtl.                       EUR 

     Eine Hauptlizenz für den Bereich Kompositversicherung  
 zum Preis von EUR 19,00 (netto) mtl.                      EUR 

     Eine Hauptlizenz für den Bereich Krankenversicherung  
 zum Preis von EUR 14,50 (netto) mtl.                      EUR 

      Ein Hauptlizenz-Paket für die Versicherungsbereiche 
 Leben, Komposit und Kranken für EUR 53,00 (netto) mtl.                       EUR 

Wir bestellen darüber hinaus: 
     _____ Nebenlizenzen Leben: je EUR 15,00 (netto) mtl.  
     _____ Nebenlizenzen Komposit: je EUR 10,00 (netto) mtl. 
     _____ Nebenlizenzen Kranken: je EUR 8,00 (netto) mtl. 

     _____ Nebenlizenz-Pakete (Leben, Komposit u. Kranken): 
              für je EUR 26,00 (netto) mtl. 

 
 
 

 

  
                    EUR 

 

 

Lizenzgebühr netto (gem. Auswahl) 

 zzgl. gesetzl. MwSt. i. H. v. derzeit 19 % 

                     EUR 

                     EUR 

monatl. Lizenzgebühr (Gesamtbetrag inkl. gesetzl. MwSt.) _________ EUR 
 

Die erste kostenpflichtige Lizenz gilt als „Hauptlizenz“, alle weiteren Lizenzen zum selben Versiche-
rungsbereich als „Nebenlizenzen“. Nebenlizenznehmer können nur fest angestellte Mitarbeiter des 
Hauptlizenznehmers sowie für diesen ausschließlich tätige freie Handelsvertreter sein.  

 

 

 

 

Angaben zum Hauptlizenznehmer 
 

ASCORE Das Scoring GmbH 
Albert-Einstein-Ring 15 
22761 Hamburg 
 
T 040 609 46 77 – 80 
F 040 609 46 77 – 90 
E info@ascore.de 
W ascore.de 
 
Bankverbindung 
VR Bank Pinneberg 
IBAN DE 14 2219 1405 0050 2392 00 
BIC GENODEF1PIN 
 
HRB Hamburg, 108088HH 
USt-ID: DE - 266 000 657 
Finanzamt Hamburg-Altona 
GF Melanie Freund-Reupert 
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____________________________________________ ______________________________________ 
Firma Telefon 

____________________________________________ ______________________________________ 
gesetzlich vertreten durch (Name, Vorname) E-Mail 

____________________________________________ __________     _________________________ 
Straße Hausnummer PLZ                 Ort 

 

Angaben zum/zu den Nebenlizenznehmer/n 

 

 ________________   ________________________________ ____________________________________ 
 Produktbereich         Name, Vorname   E-Mail 

________________   ________________________________ ____________________________________ 
 Produktbereich         Name, Vorname   E-Mail 

________________   ________________________________ ____________________________________ 
 Produktbereich         Name, Vorname   E-Mail 

________________   ________________________________ ____________________________________ 
 Produktbereich         Name, Vorname   E-Mail 
 

Wir erklären, dass die o. g. Personen fest angestellte Mitarbeiter unseres Unternehmens oder aus-
schließlich für uns tätige freie Handelsvertreter sind. Hauptlizenznehmer können während der Ver-
tragslaufzeit Nebenlizenzen zu den zu diesem Zeitpunkt gültigen Konditionen nachbestellen. 

 

Zahlweise      jährlich im Voraus per Überweisung 

  jährlich im Voraus mittels Lastschrift  
(Bitte füllen Sie hierzu das nachfolgende SEPA-BASIS-Lastschriftmandat aus.) 

  monatlich im Voraus mittels Lastschrift  
(Bitte füllen Sie hierzu das nachfolgende SEPA-BASIS-Lastschriftmandat aus.) 

 

 

 

____________________________________________ ________________________________________ 
Ort, Datum Stempel/Unterschrift 

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der ascore Das Scoring GmbH 05/2019. 
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Gläubiger-Identifikationsnummer: DE53ZZZ00000188359 
Mandatsreferenz: Die Mandatsreferenz-Nr. wir Ihnen im Nachhinein mitgeteilt 
 
 
 
SEPA-Lastschrift-Mandat 
 
 
Ich ermächtige die ASCORE Das Scoring GmbH, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzu-
ziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der ASCORE Das Scoring GmbH auf mein 
Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 
 
Name der Firma (Kontoinhaber):  

Straße und Hausnummer:    

Postleitzahl und Ort:     

BIC:       

IBAN:       

Beginn:   

 

 
Datum, Ort und Unterschrift(en) 
 
 
DIESES SEPA-BASISLASTSCHRIFT-MANDAT GILT FÜR DIE VEREINBARUNG MIT 
(Nur auszufüllen bei abweichendem Kontoinhaber) 
 
 
 
Firma, Name und Vorname 
 

 
ASCORE Das Scoring GmbH 
Albert-Einstein-Ring 15 
22761 Hamburg 

 

ASCORE | Albert-Einstein-Ring 15 | 22761 Hamburg 



 

  
AGB ascore Das Scoring GmbH  05/2019 

Allgemeine Geschäftsbedingungen der ascore Das Sco-
ring GmbH, Hamburg (nachfolgend Lizenzgeber („LG“) ge-
nannt). 
 
Präambel 
LG erstellt und vertreibt Unternehmens- und Produktbewertun-
gen im Versicherungsbereich und hat dafür eine spezielle Soft-
ware entwickelt. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
gelten für sämtliche vom LG mit Unternehmern in Ausübung 
ihrer selbständigen beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit 
(nachfolgend als „LN“ bezeichnet) geschlossene Verträge über 
die Nutzung der vorgenannten Software. Abweichende Ge-
schäftsbedingungen des LN gelten nur, wenn und soweit sie 
von LG ausdrücklich schriftlich oder in Textform anerkannt wer-
den. LG und LN werden nachfolgend zusammen auch als „die 
Parteien“ bezeichnet. 
 
§1 Vertragsgegenstand 
1. LG bewertet anhand von fest definierten Bewertungskrite-
rien Versicherungsunternehmen und Versicherungsprodukte 
und erstellt hieraus Unternehmens- und Produktscorings 
(nachfolgend als „AUSWERTUNGEN“ bezeichnet).  
2. Mittels einer vom LG entwickelten Software (nachfolgend als 
„SOFTWARE“ bezeichnet) kann LN auf die Unternehmens- 
und Produktscorings sowie auf die damit verbundenen Aus-
wertungsmöglichkeiten zugreifen. Die Nutzung durch LN er-
folgt ausschließlich über das Internet im Rahmen einer vom LG 
nach Maßgabe der von den Parteien getroffenen Vereinbarun-
gen festgelegten geschlossenen Benutzergruppe.  
 
§2 Umfang des Nutzungsrechts 
1. LN erhält für die Laufzeit dieses Vertrages ein einfaches Nut-
zungsrecht an den AUSWERTUNGEN. LN ist – außerhalb der 
Regelung in § 2.2 - nicht berechtigt, dieses Recht an Dritte zu 
übertragen oder Unterlizenzen zu erteilen. 
2. LN kann für seine fest angestellten Mitarbeiter oder für die 
ausschließlich für ihn tätigen freien Handelsvertreter jeweils 
Nebenlizenzen erwerben. Vertragspartner des LG bleibt auch 
in Bezug auf die Nebenlizenzen allein LN; die Nebenlizenzen 
begründen keine echten Verträge zugunsten Dritter im Sinne 
von § 328 Abs. 1 BGB. Das Nutzungsrecht aus den Nebenli-
zenzen ist untrennbar an die Dauer der Hauptlizenz gebunden. 
LN muss die aus den Nebenlizenzen berechtigten Personen 
(nachfolgend als „NUTZER“ bezeichnet) dem LG namentlich 
benennen. Stellt der NUTZER während der Laufzeit der 
Hauptlizenz seine Tätigkeit für LN ein, so hat LN dies LG un-
verzüglich schriftlich mitzuteilen. Die Zugangsberechtigung 
dieses NUTZERS wird durch LG unverzüglich gesperrt. LN ist 
berechtigt, einen Ersatz für den ausgeschiedenen NUTZER zu 
benennen. Einen Grund zur außerordentlichen Kündigung der 
Haupt- oder Nebenlizenz stellt das Ausscheiden eines NUT-
ZERS nicht dar.  
3. Das Nutzungsrecht umfasst das Recht 
a) online Auswertungen aller Unternehmens- und Produktsco-
rings vorzunehmen;  
b) mit Hilfe der aus den AUSWERTUNGEN hervorgehenden 
Unternehmens- und Produkteigenschaften und der erstellten 
Auswertungsergebnisse Kunden oder potentielle Kunden der 
Lizenznehmer im Rahmen des Vermittlungsgeschäfts zu infor-
mieren und zu diesem Zwecke diese Auswertungsergebnisse 
an die Kunden oder potentiellen Kunden weiterzugeben. 
4. Die aufgrund dieses Vertrages zur Verfügung gestellten 
AUSWERTUNGEN dienen allein dem in § 3.3 b) dargestellten 
Zweck. Hierfür ist die Speicherung und Weitergabe der AUS-
WERTUNGEN nur in Form der durch die SOFTWARE erstell-
ten Druckstücke (PDF-Dokumente oder ähnliche Formate 
nach Wahl des LG) zulässig. Eine sonstige Nutzung zu eige-
nen Zwecken oder eine sonstige Weitergabe oder Zurverfü-
gungstellung der AUSWERTUNGEN an andere natürliche 
oder juristische Personen als Kunden oder potentielle Kunden 
des LN, insbesondere an Berufskollegen, Versicherungsunter-
nehmen oder Medienunternehmen, ist untersagt. Eine Veräu-
ßerung dieser Daten ist nicht erlaubt. Eine systematische und 
methodische Übertragung der in den AUSWERTUNGEN ent-
haltenen Daten und Angaben in ein anderes System ist nicht 
gestattet.  
5. Zur Nutzung der SOFTWARE sind der LN und die von ihm 
benannten NUTZER insoweit berechtigt, als dies für den Zu-
griff auf die AUSWERTUNGEN nötig ist. Im Übrigen darf die 
SOFTWARE nicht kopiert, weitergegeben, bearbeitet noch in 
sonstiger Weise verwendet werden. 
 
§ 3 Technische Voraussetzungen, Zugangsdaten 
1. Eine Nutzung der AUSWERTUNGEN und der SOFTWARE 
setzt folgende technische Mindestvoraussetzungen voraus: 
Online-Zugang (DSL empfohlen), Browser (z.B. Internet-Ex-
plorer), Acrobat-Reader. LN hat keinen Anspruch auf Kündi-
gung, Rücktritt, Minderung oder Schadensersatz wegen Nut-
zungsbeeinträchtigungen, die darauf beruhen, dass LN oder 
die NUTZER nicht die hier beschriebenen technischen Min-
destvoraussetzungen vorhalten. Bezüglich etwaiger Scha-
densersatzansprüche gilt ergänzend § 6. 
2. Die NUTZER erhalten vom LG nach Eingang des Bestell-
scheins jeweils eine Aktivierungsmail mit Zugangsdaten. Nach 
Erhalt der persönlichen Zugangsdaten können sich NUTZER 
auf dem Server des LG anmelden und die aufgrund des von 
den Parteien nach Maßgabe dieser Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen geschlossenen Vertrages zur Verfügung gestellten 

Unternehmens- und Produktdaten samt Auswertungen nach 
Maßgabe von § 2 nutzen. 
3. LN verpflichtet sich, die Zugangsdaten geheim zu halten und 
keinem Dritten Kenntnis über sie einzuräumen oder eine 
Kenntnisnahme zu ermöglichen. LN steht dafür ein, dass die 
NUTZER die Zugangsdaten in gleicher Weise geheim halten. 
Wird LN positiv bekannt oder hat er zumindest den Verdacht, 
dass Dritte Kenntnisse von Zugangsdaten erlangt haben, so ist 
er verpflichtet, unverzüglich neue Zugangsdaten für sich und 
die NUTZER anzulegen. LG ist berechtigt, NUTZERN die Nut-
zung der AUSWERTUNGEN und der SOFTWARE zu verwei-
gern, wenn und solange der begründete Verdacht besteht, 
dass nicht berechtigte Dritte Kenntnis der Zugangsdaten ha-
ben. 
 
§ 4 Updates 
LG wird nach eigenem Ermessen kostenfreie Updates der 
SOFTWARE vornehmen. LN hat keinen Anspruch auf Vor-
nahme solcher Updates.  
 
§ 5 Lizenzvergütung 
1. Die Höhe der Lizenzvergütung für die Haupt- und die Ne-
benlizenzen ergeben sich jeweils aus dem Bestellschein.  
2. Im Falle einer Verlängerung der Vertragslaufzeit gemäß 
§ 7.2 kann LG die Lizenzvergütung für den Verlängerungszeit-
raum nach billigem Ermessen durch einseitige Erklärung für 
den gesamten Verlängerungszeitraum erhöhen. Die Erklärung 
muss spätestens einen Monat vor dem vertraglich vorgesehe-
nen Ablauftermin dem LN zugehen. LN erklärt bereits jetzt sein 
Einverständnis mit einer solchen Erhöhung. Sollte sich die Li-
zenzvergütung allerdings um mehr als 10 % erhöhen, ist LN 
berechtigt, den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist 
mit Wirkung zum vertraglich vorgesehenen Ablauftermin zu 
kündigen. Maßgeblich für die Bemessung des Erhöhungsbe-
trages ist die nicht um etwaige Rabatte reduzierte Vergütung 
gemäß dem Bestellschein. Bei einer erneuten Verlängerung 
der Vertragslaufzeit gemäß § 7.2 gilt diese Regelung entspre-
chend. 
3. LN kann nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestell-
ten fälligen Ansprüchen gegen die Lizenzvergütung aufrech-
nen. Entsprechendes gilt für die Ausübung von Zurückbehal-
tungsrechten. 
 
§ 6 Haftung, Freistellung 
1. AUSWERTUNGEN und Daten 
Die Auswahl der in SOFTWARE enthaltenen Versicherungs-
unternehmen und Versicherungsprodukten für die AUSWER-
TUNGEN bestehen, obliegt alleine dem LG. LG hat die in den 
AUSWERTUNGEN enthaltenen Informationen von Versiche-
rungsunternehmen oder aus frei zugänglichen öffentlichen 
Quellen erlangt. LG hat diese Informationen nicht überprüft. Er 
übernimmt daher keine Haftung für deren Vollständigkeit, Rich-
tigkeit und Aktualität. 
LG bemüht sich bei dem Auswertungsverfahren um Objektivi-
tät. Der Auswertungsmechanismus basiert auf sorgfältigen 
Überlegungen des LG. Um jedoch die Übersichtlichkeit und 
Darstellbarkeit zu gewährleisten, müssen Vereinfachungen 
und Verkürzungen hingenommen werden. Der Auswertungs-
mechanismus kann nicht absolut objektiv sein und nicht jedem 
Einzelfall gerecht werden. Nicht alle Unternehmens- und Pro-
duktmerkmale können in die Auswertung einfließen. Die Nut-
zung der Unternehmens- und Produktinformationen erfolgt da-
her auf Risiko der Lizenznehmer.  
LN hat vor einer Verwendung der Auswertungsergebnisse die 
Vereinbarkeit mit wettbewerbsrechtlichen Bestimmungen ei-
genverantwortlich zu prüfen. LN steht dafür ein, dass dies auch 
die NUTZER tun. LG übernimmt keine Haftung für die Verein-
barkeit mit wettbewerbsrechtlichen Bestimmungen. Sollte LG 
wegen einer wettbewerbswidrigen Verwendung von Auswer-
tungsergebnissen durch den LN oder die von ihm benannten 
NUTZER von Dritten in Anspruch genommen werden, so stellt 
LN LG von diesen Ansprüchen frei. 
2. SOFTWARE 
Die Vertragsparteien stimmen darüber überein, dass es nach 
dem heutigen Stand der Technik nicht möglich ist, Software für 
alle Anwendungsbedingungen fehlerfrei zu entwickeln, techni-
sche Funktionsstörungen auszuschließen oder sämtliche Feh-
ler zu korrigieren.  
LG haftet jedoch dafür, dass die SOFTWARE für die nach die-
sem Vertrag eingeräumten Nutzungsbefugnisse geeignet ist 
und die wesentlichen Funktionen und Leistungsmerkmale er-
füllt, die in diesem Vertrag beschrieben sind. Unerhebliche Ab-
weichungen begründen keinen Mangel. Eigenschaften, die LN 
nach den öffentlichen Äußerungen des LG, insbesondere in 
der Werbung oder auf der Website erwarten kann, gehören nur 
dann zu den gewährleisteten Funktionen und Leistungsmerk-
malen, wenn sie ausdrücklich in diesem Vertrag wiedergege-
ben sind. 
LG haftet nicht für etwaige Einschränkungen oder Beschädi-
gungen, welche die SOFTWARE bei der Datenverarbeitungs-
anlage des LN oder der von ihm benannten NUTZER herbei-
führt. 
3. Dem LG sind keine Rechte Dritter bekannt, die der vertrag-
lich vereinbarten Nutzung entgegenstehen. LG haftet jedoch 
nicht dafür, dass die SOFTWARE frei von Rechten Dritter ist. 
Falls der LN oder die von ihm benannten NUTZER von Dritten 

wegen Verletzung von Schutzrechten aufgrund der Verwen-
dung der SOFTWARE in Anspruch genommen werden, haben 
sie LG unverzüglich zu informieren. LG hat das Recht, frei zu 
entscheiden, ob er die Verteidigung selbst übernehmen oder 
dem LN überlassen möchte. Die Parteien verpflichten sich, 
sich gegenseitig in angemessener Weise auf eigene Kosten 
bei der Verteidigung gegen Angriffe Dritter zu unterstützen.  
4. Allgemeine Bestimmungen 
a) Die vorstehenden Haftungsausschlüsse in § 3.1, § 6.1 bis 
§ 6.3 gelten nicht, wenn LG eine wesentliche Vertragspflicht 
(Kardinalpflicht) verletzt hat, LG vorsätzlich oder grob fahrläs-
sig gehandelt hat, es zu einer Verletzung des Lebens, des Kör-
pers oder der Gesundheit gekommen ist oder eine Haftung 
nach dem Produkthaftungsgesetz begründet ist. Kardinal-
pflichten sind die Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsge-
mäße Durchführung des von den Parteien nach Maßgabe die-
ser Allgemeinen Geschäftsbedingungen geschlossenen Ver-
trages erst ermöglichen und auf die der LN regelmäßig vertraut 
und auch vertrauen darf. 
b) Im Falle einer fahrlässigen Verletzung wesentlicher Ver-
tragspflichten ist eine Haftung des LG der Höhe nach auf den 
vorhersehbaren Schaden begrenzt. Wesentliche Vertrags-
pflichten sind alle Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsge-
mäße Durchführung des Vertrages erst ermöglicht. 
c) Wird ein Schaden durch grobe Fahrlässigkeit von Erfüllungs-
gehilfen des LG, die nicht gesetzliche Vertreter oder leitende 
Angestellte des LG sind, verursacht, so haftet LG pro Scha-
densfall auf maximal den Betrag, den der LN für sich und die 
von ihm benannten NUTZER in dem Jahr, in dem der Schaden 
eintritt, insgesamt an LG zu zahlen hat. 
d) Schadensersatzansprüche verjähren innerhalb von 12 
(zwölf) Monaten. Die Verjährung beginnt in dem Zeitpunkt, in 
dem LN Kenntnis von dem Schaden hat oder ohne grobe Fahr-
lässigkeit hätte haben können. 
 
§ 7 Vertragsschluss, Vertragslaufzeit, Vertragsbeendi-
gung 
1. Das Vertragsverhältnis beginnt mit Annahme der Bestellung 
durch LG. Die Annahme erfolgt zu dem Zeitpunkt, zu dem die 
Aktivierungsmail gemäß § 3.2 bei LN eingeht. Das Vertrags-
verhältnis läuft – vorbehaltlich der Regelung in § 7.2 – mit Ab-
lauf des Monats, in dem die Annahme liegt (Satz 1 und 2), für 
einen Zeitraum von 12 (zwölf) Monaten. 
2. Wird das Vertragsverhältnis nicht mit einer Frist von 2 (zwei) 
Monaten zum vertraglich vorgesehenen Ablauftermin gekün-
digt, so verlängert es sich – einschließlich aller Nebenlizenzen, 
sofern diese nicht gemäß § 7.3 gesondert gekündigt werden - 
um jeweils weiter 12 (zwölf) Monate. 
3. Nebenlizenzen können gesondert mit gleicher Frist gekün-
digt werden. Werden Nebenlizenzen nach Erwerb der Hauptli-
zenz hinzu erworben, so werden sie hinsichtlich der Vertrags-
laufzeit und der Kündbarkeit so behandelt, als ob sie zeitgleich 
mit der Hauptlizenz erworben worden wären. Nebenlizenzen 
enden spätestens mit Ablauf der Hauptlizenz. 
4. Die Kündigung hat schriftlich zu erfolgen. Für die Rechtzei-
tigkeit der Kündigung ist der Zugang beim jeweiligen Vertrags-
partner entscheidend. 
 
§ 8 Vertragsstrafe 
Für jeden Fall einer schuldhaften Verletzung der Verpflichtun-
gen aus § 2.3, § 2.4 oder § 3.3 durch LN oder die von ihm be-
nannten NUTZER ist LN verpflichtet, dem LG eine von diesem 
nach ordnungsgemäßen Ermessen festzusetzende, der Höhe 
nach von dem zuständigen Gericht auf seine Angemessenheit 
zu überprüfende Vertragsstrafe zu zahlen. Die Vertragsstrafe 
beträgt pro Verletzung mindestens EUR 5.001,00 (in Worten: 
EURO fünftausendundeins). Dauert eine Vertragsverletzung 
mehr als drei Tage an, so beträgt die Vertragsstrafe mindes-
tens EUR 15.000,00. Weitergehende Ansprüche des LG blei-
ben unberührt, die verwirkte Vertragsstrafe ist jedoch auf etwa-
ige Schadenersatzansprüche des LG gegen den LN anzurech-
nen. Eine Aufrechnung gegen eine verwirkte Vertragsstrafe ist 
nur zulässig mit rechtskräftig festgestellten oder vom LG aner-
kannten Forderungen. Die verwirkte Vertragsstrafe steht LG 
zu, unbeschadet anderer oder weitergehender Rechte aus die-
sem Vertrag oder aus Gesetz. 
 
§9 Schlussbestimmungen 
1. Alle Änderungen und Ergänzungen dieser Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schrift-
form. Dies gilt auch für einen Verzicht auf das Schriftformerfor-
dernis selbst. 
2. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen unwirksam sein oder werden, so soll dies 
die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berühren. 
Die Parteien sind vielmehr in einem solchen Falle verpflichtet, 
die unwirksame oder fehlende Bestimmung durch eine solche 
zu ersetzen, die wirksam ist und dem mit der unwirksamen 
oder fehlenden Bestimmung angestrebten wirtschaftlichen 
Zweck soweit wie möglich entspricht. Sinngemäß dasselbe gilt 
bei sich herausstellenden Lücken.  
3. Sämtliche nach Maßgabe dieser Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen geschlossenen Verträge unterliegen deutschem 
Recht. Ausschließlicher Gerichtsstand ist Hamburg, sofern 
beide Vertragspartner Kaufleute sind. 
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen der ascore Das Scoring GmbH, Albert-Einstein-Ring 15, 22761 Hamburg 


